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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

kurz vor Beginn des 2. Halbjahres möchten wir Sie noch einmal informieren, 

was bei einer Abordnung an eine andere Schule zu beachten ist: 

 

Hinweise zur Abordnung 
Immer wieder greift die Schulaufsicht zu dem für Beschäftigte belastenden Mittel der 

Abordnung zwischen Schulen. Wir möchten Sie auf Ihre Rechte aufmerksam machen. 

Vor einer Abordnung ist die betroffene Lehrkraft anzuhören. Die Gründe, die zur 

Auswahl für die Abordnung führen, sind darzulegen. Die Lehrerkonferenz sollte im 

Vorfeld einen Kriterienkatalog für die Auswahl erarbeiten. 

Wenn Sie mit der Abordnung nicht einverstanden sind, empfehlen wir Ihnen eine 

schriftliche Begründung der Ablehnung. Dabei sollten Sie vor allem persönliche 

Gründe in den Vordergrund stellen (z.B. gesundheitliche Belastung, 

Betreuungssituation Kinder bzw. Angehörige). 

Abordnungen, die bis zu einem Schulhalbjahr andauern, unterliegen nicht der 

Mitbestimmung durch den Personalrat. Trotzdem sollten Sie sich bei uns melden, 

damit wir Ihre Interessen vertreten können.  

Die Weisung, den Dienst an der anderen Schule aufzunehmen, kann nur die 

Bezirksregierung erteilen. Das erfolgt in der Regel schriftlich, im Einzelfall auch 

mündlich. Die Schulleitung und das Schulamt sind dazu nicht berechtigt. 

 

Fahrkostenerstattung bei Einsatz an zwei Standorten 
Alle Kolleginnen und Kollegen, die in diesem Schuljahr an zwei Standorten arbeiten, 

weisen wir auf die Fahrkostenerstattung hin. Details dazu finden Sie in einem 

„Merkblatt für Lehrkräfte, die an mehreren Schulen arbeiten“, das wir auf unserer 

Internetseite www.pr-hauptschule.de unter Merkzettel eingestellt haben. Dort finden 

Sie auch das zugehörige Antragsformular. Beschäftigte können nicht gezwungen 

werden, ihren privateigenen PKW einzusetzen, um Dienstorte im Rahmen der 

Unterrichtszeit zu erreichen. 

 

Personalversammlung für Tarifbeschäftigte am 21. 02. 2013  
Wir erinnern noch einmal an den bereits angekündigten Termin unserer 

Personalversammlung. Ein Thema ist die Tarifentwicklung für Länderbeschäftigte. 

Näheres entnehmen Sie bitte der Einladung. 
 

Mit kollegialen Grüßen 

 
Edgar Köllner, Vorsitzender 


